
 
 

 

(1) EU-Baumusterprüfbescheinigung 
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Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung wurde automatisiert erstellt und ist ohne Unterschrift wirksam. 
Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.  

Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt  Bundesallee 100  38116 Braunschweig  DEUTSCHLAND 
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(2) Geräte oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung 

 in explosionsgefährdeten Bereichen  -  Richtlinie 2014/34/EU 

(3) EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer  

  PTB 17 ATEX 5002  Ausgabe: 2 

(4) Produkt: Steuergeräte OptiStar 4.0 der Typen CG20, CG20-C, CG21, CG23-P, CG24-CP,  
 OptiStar All-in-One CG22-C, OptiSpray All-in-One CG26-CP und 
 MultiStar XL CG28-C 

(5) Hersteller: Gema Switzerland GmbH 

(6) Anschrift: Sommeraustrasse 5, 9200 Gossau, Schweiz 

(7) Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den 
darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt. 

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemäß Artikel 17 der Richtlinie 
2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass dieses 
Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau 
von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß 
Anhang II der Richtlinie erfüllt. 

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 26-54049 festgehalten. 

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit  

EN 50050-2:2013, EN 50177:2009 + EN 50177:2009/A1:2012 

(10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die 
sichere Anwendung des Produkts in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen. 

(11) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten 
Produkts gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung 
und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung 
abgedeckt. 

(12) Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten: 

    II 3(2)D T85 °C 

Konformitätsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 09. April 2026 
Im Auftrag 
 
Dr.-Ing. M. Beyer 
Direktor und Professor  
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